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RS OGH 1931/4/14 2Ob371/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1931

Norm

ABGB §1323 A

ABGB §1438

KO §19

Rechtssatz

Der Beschädiger kann nicht begehren, daß bei der Festsetzung der Schadenshöhe berücksichtigt werde, daß der

Beschädigte, dessen Schaden darin besteht, daß er an einen Gemeinschuldner Ersatz zu leisten hat, in der Lage ist,

gegen diese Ersatzforderung eine Konkursforderung aufzurechnen.
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